
Zeitschrift: Schweizer Soldat : die führende Militärzeitschrift der Schweiz

Herausgeber: Verlagsgenossenschaft Schweizer Soldat

Band: 91 (2016)

Heft: 3

Artikel: Grosser Rat Bern : Motion für bessere Ausrüstung der Polizei

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-737738

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 24.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-737738
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


14 Schweizer Soldat I Nr. 03 I März 2016 SCHWEIZ

Grosser Rat Bern: Motion
für bessere Ausrüstung der Polizei

Im Grossen Rat des Kantons Bern reichten Mathias MüLler/SVP, Philippe Müller/FDP,
Samuel Leuenberger/BDP, Jakob Schwarz/EDU und Philippe Messerli/EVP eine Motion ein,

die für die Polizei eine bessere Ausrüstung fordert. Es folgt die Motion im Wortlaut.

«Für eine gegen die aktuelle neue
Bedrohungslage gewappnete Kantonspolizei.

Antrag: Der Regierungsrat wird beauftragt,

alle nötigen Massnahmen zu ergreifen

und Mittel zu sprechen, damit Ausbildung

und Material der Polizei innert
kürzester Frist der aktuellen Bedrohungslage
angepasst werden können.

Begründung

Wie die diversen Anschläge im
europäischen Ausland in jüngster Zeit gezeigt
haben, sehen sich Polizisten vermehrt mit
einer Gegenseite konfrontiert, die mit
militärischem Material, d.h. mit Sturmgewehren,

Handgranaten, schusssicheren Westen,
Nachtsichtgeräten usw. operiert.

Die Polizei ist im Normalfall ungleich
schwächer ausgerüstet. Die Feuerkraft der

polizeilichen 9-mm-Faustfeuerwaffen ist
gegenüber Sturmgewehren massiv geringer.

9-mm-Handfeuerwaffen können mehr oder

weniger effizient nur auf kurze Distanzen
bis ca. 20 Meter eingesetzt werden. Ganz im
Gegensatz zu Sturmgewehren, welche - bei
massiv höherer Feuerkraft - auch auf 200

Meter noch präzise wirken.

Militärische Technik

Auch reichen der Gegenseite Schutzwesten

der Klasse 1, um sich gegen solche
Handfeuerwaffen zu schützen. Demgegenüber

reichen die Schutzwesten der Polizei

gegen Geschosse vom Kaliber 7,62 mm (z.B.
Kalaschnikow AK-47) oder 5,56 mm (z.B.
Kalaschnikow AK-74) nicht aus.

Gleichzeitig kann man feststellen, dass

die Gegenseite zunehmend militärische
Gefechtstechnik einsetzt. Diese ist
insbesondere im überbauten Gelände, in und um
Gebäude sowie in Strassenzügen sehr
effizient. So würde es Sinn machen, Patrouil¬

lenfahrzeuge der Polizei beispielsweise mit
dem Sturmgewehr 90 (bzw. 04 oder 07), wie
es die Schweizer Armee benutzt, zu bestücken

und die Polizisten mit Schutzwesten
der Klasse 4 (Schutz vor Langwaffenmunition

mit Vollmantel und Hartkern)
auszurüsten.

Polizistinnen und Polizisten müssen
rasch auf die neuen Bedrohungsmuster
reagieren können. Der Kanton als Arbeitgeber
hat seine Aufgabe zum Schutz unserer
Polizistinnen und Polizisten wahrzunehmen
und die adäquaten Mittel zur Abwehr von
Bedrohungen zur Verfügung zu stellen. Die

nötige Ausbildung ist sicherzustellen.

Sache ist dringlich

Dringlichkeit: Es wird Dringlichkeit
verlangt. Begründung: Die aktuelle
Bedrohungslage rät zur Eile und lässt keine
zeitliche Verzögerung zu.»

HOTEl. BRISTOL'

Türiia-Mam

Berner Polizisten im Einsatz. In der Bundeshauptstadt Bern finden viele Kundgebungen statt,
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